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 Veröffentlicht am 08.11.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs2;

AVG §35;

Rechtssatz

Die Verhängung einer Mutwillensstrafe über einen Vertreter einer Partei ist nur dann zulässig, wenn der Vertreter den

Antrag ohne Ermächtigung durch einen, den konkreten Fall betre9enden Auftrag in o9enbar mutwilliger

Gebrauchnahme seiner allgemein gehaltenen Ermächtigung eingebracht hat (Hinweis E 18.4.1997, 95/19/1706).
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